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Einleitung

„[…] das Strafgesetz hat nicht die Aufgabe, auf geschlechtlichem Gebiet einen mo-
ralischen Standard des erwachsenen Bürgers durchzusetzen, sondern es hat die So-
zialordnung der Gemeinschaft vor Störungen und groben Belästigungen zu 
schützen.“1

Im Urteil vom 22.7.1969 entschied der BGH2 über das Buch „Die Memoiren 
der Fanny Hill“ von John Cleland, dieses dürfe als eine „unzüchtige Schrift“ 
im Sinne von § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB a. F. nicht verbreitet werden. Obgleich 
diese Entscheidung schon länger zurückliegt und ungeachtet des Wandels des 
Sexualstrafrechts sowie der damit einhergehenden Änderung des Verständnis-
ses vom Rechtsgüterschutz der sexuellen Selbstbestimmung,3 legte dennoch 
der BGH mit dieser Klarstellung eine auch in der heutigen Zeit noch bedeut-
same Grundlage: Die Anschauung und Auswertung über die „gemeinschafts-
schädliche“ Wirkung und die zu tolerierende Grenze über geschlechtsbezogene 
Darstellungen „sind zeitbedingt und damit dem Wandel unterworfen“.4 Danach 
solle sich die Rechtsprechung in ihrer Entscheidung nicht von der Einhaltung 
von moralischen Werten beeinflussen lassen, die der Gesetzgeber durch die 
Aufhebung der Strafvorschriften über Ehebruch, einfache Homosexualität 
zwischen Männern und über Sodomie bestätigt hat.5 Schließlich führte der 
BGH aus, dass es sich vorliegend um erotische Literatur handele, die nicht die 
Schwelle der „gröblichen Belästigung“ überschreite, also es an der „aufdring-
lichen, verzerrenden unrealistischen Darstellung geschlechtlicher Vorgänge“ 
ermangele, „aus der Verherrlichung von Ausschweifung oder Perversitäten und 
aus der obszönen Ausdrucksweise.“6 Sicherlich ist der Maßstab, wie eine Be-
lästigung strafrechtlich zu beurteilen ist, nunmehr durch die Neukonzeption 
des Schutzguts der sexuellen Selbstbestimmung ein anderer. Aber die Kernaus-
sage des BGH führt zu der hier zu untersuchenden Frage, wann eine Belästi-
gung als strafwürdig zu erachten ist und wann der Staat nicht in das Sexual

1  BGHSt 23, 40, 43 f. 
2  BGHSt 23, 40 ff. 
3  Erst mit dem 4. StÄG vom 23.11.1973 (BGBl. I 1973, S. 1725) wurde der Ge-

danke „Straftaten gegen die Sittlichkeit“ abgelöst, der die „Reinheit und Gesundheit 
des Geschlechtslebens“ als Legitimationsgrund für die Bestrafung ansah, siehe BT-
Drs. 4/650, S. 359. 

4  BGHSt 23, 40, 42. 
5  BGHSt 23, 40, 44 mit Hinweis auf BGBl. I 1969, S. 645. 
6  BGHSt 23, 40, 44.
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leben zweier erwachsener Menschen eingreifen darf. Das Sexualstrafrecht un-
terlag vielen Reformen, welche stets mit kritischem Blick juristisch gewürdigt 
wurden.7 Der Drang nach stetiger Veränderung und vor allem die Verschärfung 
des Sexualstrafrechts sei Ausdruck einer verunsicherten Gesellschaft, die Si-
cherheit nach moralischer Richtigkeit suche.8 Dabei würden die neueren Ent-
wicklungen im Sexualstrafrecht dazu führen, dass die angestrebte „Ent-Mora-
lisierung“ wieder aufgehoben und in die Zeit vor den 1970er-Jahren zurückge-
kehrt wird, die Sexualkontakte aus Moralgründen einschränkt.9 

Ob und inwieweit tatsächlich im jetzigen Sexualstrafrecht die Trennung 
vom strafwürdigem und moralisch verwerflichem Verhalten gewährleistet 
wird, wird anhand zweier Strafnormen zu untersuchen sein, und zwar im Hin-
blick auf § 184i StGB (Sexuelle Belästigung) und § 184j StGB (Straftaten aus 
Gruppen). Die „Geburtsstunde“ beider Paragrafen ist die mit dem 50. Straf-
rechtsänderungsgesetz (StÄG) vom 04.11.2016 mit Wirkung vom 10.11.2016 
in Kraft getretene Reform,10 die neu in das Strafgesetzbuch eingefügt wurden. 
In dieser Reform nahm der Gesetzgeber einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel vor: Nicht erwünschte Sexualkontakte sollten zur Begründung der 
Strafbarkeit nicht mehr an den Einsatz von Nötigungsmitteln und andere er-
forderliche Tatbestandsvoraussetzungen anknüpfen. Vielmehr soll es für die 
Annahme des sexuellen Übergriffs nach § 177 Abs. 1 StGB ausreichen, wenn 
jemand „gegen den erkennbaren Willen“ die sexuelle Handlung vornimmt. 
Damit wurde die „Nein heißt Nein“-Lösung implementiert.11 Das Rechtsgut 
der sexuellen Selbstbestimmung wurde bei § 177 Abs. 1 StGB n. F. insoweit 
neu definiert, als nun der Anspruch im Vordergrund steht, die nach außen 
kundgetane Entscheidung über die eigene Sexualität zu respektieren.12 Einen 
Anstoß zum gesetzgeberischen Handeln gab vor allem das völkerrechtliche 
Übereinkommen der Istanbul-Konvention. Nach Art. 36 der Istanbul-Kon
vention (im Folgenden: I-K) wird gefordert, nicht einverständliche sexuelle 
Handlungen („non-consensual acts of a sexual nature“) unter Strafe zu stellen. 
Ein weiterer Impuls ergab sich aus den Ereignissen auf der Kölner Domplatte 
in der Silvesternacht 2015/2016.13 

7  Etwa zur Kritik des 33. StÄG vom 1.7.1997 hinsichtlich der strafrechtlichen Be-
rücksichtigung der sexuellen Selbststimmung in der Ehe, siehe Schroeder, JZ 1999, 
827, 828; zu den Problemen der Erweiterung des Gewaltbegriffs: Frommel, NK 2018, 
368, 376.

8  Hoven, NK 2018, 393, 396.
9  Frommel, NK 2018, 368, 370. 
10  Siehe zum 50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des 

Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung BGBl. I 2016, S. 2460. 
11  Mehr dazu im 1. Kap. B. II. 3. c).
12  Hoven, NK 2018, 392, 393.
13  Zum Gesetzgebungsanlass siehe 1. Kap. B. I. 
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Der Untersuchungsgegenstand beschränkt sich hierbei auf die Strafnormen 
der § 184i StGB und § 184j StGB, die sich im Rahmen der kriminalpoliti-
schen Diskussion auf unterschiedliche Anliegen beziehen. Kritische Beiträge 
verdichten sich seit der Implementierung des § 184i StGB durch das Gesetz 
zur Verbesserung der sexuellen Selbstbestimmung.14 Diese in der Fachlitera-
tur vorherrschende Auffassung und die damit divergierende gesellschaftliche 
Aufforderung um die Erweiterung des Schutzbereiches geben Anlass zu un-
tersuchen, ob der neu geschaffene Tatbestand § 184i StGB reformbedürftig 
ist. Dabei soll die Kritik der Norm de lege lata aufgriffen werden und sodann 
analysiert werden, ob eine erweiterte Schutzbedürftigkeit der sexuellen Beläs-
tigung besteht und wie eine Änderung umgesetzt werden kann. Unter anderem 
soll untersucht werden, ob die nicht-körperliche sexuelle Belästigung im Zuge 
des gesellschaftlichen Wandels vom Rechtsgüterschutz bestraft werden sollte. 
Verbale sexuelle Belästigungen sind mittlerweile in Spanien unter Strafe ge-
stellt, wobei das Land anlässlich eines Massen-Catcalling-Ereignisses in ei-
nem Studentenwohnheim gesetzgeberisch aktiv wurde.15 Doch nicht nur Spa-
nien, auch ein Blick in andere Länder lässt eine dahingehende Entwicklung 
erkennen, solche Verhaltensweise zu pönalisieren.16 „Catcalling“ (zu Deutsch 
„verbale sexuelle Belästigungen im weiteren Sinne“)17 ist mittlerweile ein 
Begriff, der sich international etabliert hat und auch in Deutschland seit eini-
gen Jahren für Aufruhr sorgt. Mit Kreidezeichnungen markieren Betroffene 
ihre Erfahrungen auf den Straßen und protestieren, statt zu resignieren.18 In 
der juristischen Fachliteratur ist jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit 
strafrechtlichen Regelungen zu der sexuellen Belästigung außerhalb der kör-
perlichen Berührung nicht zu finden.19 Vielmehr konzentriert sich der juristi-
sche Diskurs auf die jetzige Fassung der Strafnorm. Daran anknüpfend wird 
zu fragen sein, was genau die körperliche Berührung sexueller Art bedeutet; 
welche Perspektive einzunehmen ist, wenn es um die Bestimmung der sexuel-
len Berührung geht; ob es einer Belästigungsfähigkeit bedarf und wie sich 
eine Zustimmung zur sexuellen Belästigung auswirken kann. Ebenso ist zu 
erörtern, wie bislang straflose Fallkonstellationen juristisch zu bewerten sind 

14  Beispielhafte Aussagen: „voraussetzungslos“ sei jede Belästigung nun verboten: 
Frommel, NK 2018, 368, 371; § 184i StGB sei begrifflich unklar: Hoven, NK 2018, 
393, 404; vgl. auch Orrù, NK 2018, 410, 414, es fehle bei § 184i StGB am „ontologi-
schen Substrat eines „physikalisch beschreibbaren Geschehens“, dem bereits aus sich 
heraus ein Unwertcharakter zukommt“.

15  Stern, Spanien (Stand: 12.19.2022). 
16  Strafbarkeit von Catcalling in Frankreich, Belgien, Portugal und Niederlande: 

siehe TAZ, Urteil wegen sexueller Belästigung (Stand: 28.9.2018).
17  Zum Begriff siehe 2. Kap. F. I. 1. c) aa).
18  Zeit Online, Frauen kreiden Catcalls an (Stand: 8.2.2021).
19  Summarischer Überblick zum Thema Catcalling: Schmidt, RuP 2022, 403 ff.




